
Anwaltskanzlei  

 

Amtsgericht Ludwigsburg 
Schorndorfer Str. 39 

71638 Ludwigsburg 

Klage 

 

23/24 

10.02.2025 

in der Sache 
Annette Dittiger, Hermann-Wißmann-Str. 10, 71642 Ludwigsburg 

-Kiägerin­

gegen 
Foodsharing Ludwigsburg e.V., vertreten durch den Vorstand, Hohenecker 
Str. 13, 71691 Freiberg am Neckar 

-Beklagter-

erhebe ich Klage und werde beantragen 

1. 

Es wird festgestellt, dass die Mitgliedschaft der Klägerin bei der Beklagten 
fortbesteht und der Beschluss über den Vereinsausschluss vom 10.11.2024 
unwirksam ist. 
2. 
Darüber hinaus wird festgestellt, dass die Funktion der Klägerin als 
Betriebsverantwortliche/Foodsaverin i.S.v. § 12 a Abs. 2 der Satzung der 
Klägerin fortbesteht. 
3. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits 

Im Falle eines Anerkenntnisses oder bei Säumnis des Beklagten wird 
vorliegend bereits jetzt der Erlass eines Anerkenntis-bzw.Versäumnisurteils 
beantragt. 

Begründung: 

Die Klägerin war bis zum November 2024 unstreitig Mitglied bei dem 
Beklagten. Bei dem Beklagten handelt es sich um einen bildungsfördernden 
gemeinnützigen Verein, der noch genießbare Lebensmittel aus Handel und 
Produktion, wie auch aus privaten Haushalten "rettet" bevor sie entsorgt 
werden. 
Beweis: Satzung und Geschäftsordnung der Beklagten als K 1 

Die Klägerin war aktiv im Verein tätig und zwar als sog. "Foodsaverin" und 
"rettete" in einem bestimmten Gebiet, und bei entsprechenden 
Betrieben,Lebensmittel vor der Entsorgung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





- 3 -

datenschutzrechtliche Regelungen verweise ich auf die oben gemachten Ausführungen. 

Nach allem ist ein Vereinsausschluss nicht wirksam erfolgt. Jeder angeführte "Grund" 
findet entweder keine Entsprechung in der Satzung oder ist viel zu unbestimmt. Darüber 
hinaus hat der Vorstand die Äußerungen der Klägerin in ganz eigenem Sinne bewertet 
und die Stellungnahmen der Klägerin selbst noch als angebliche Begründung für den 
Vereinsausschluss angeführt, was rechtlich unzulässig ist. 

Der Unterzeichner hat den Beklagten mit Schreiben vom 14.12.2024 auf die 
Rechtsunwirksamkeit hingewiesen und die Beklagte aufgefordert ihren Pflichten 
nachzukommen, indem sie der Klägerin noch nicht übersandten Unterlagen zukommen 
lässt, die ihr als Mitglied zustehen. 
Beweis: Anschreiben des Unterzeichners vom 14.12.2024 

Der Beklagte hat mit Schreiben vom 27.01.2025 diese Ansinnen abgelehnt und auf die 
angebliche Rechtswirksamkeit des Vereinsausschlusses beharrt, weshalb nun Klage 
geboten ist. 
Beweis: Anschreiben des Beklagten vom 27.01.2025 




